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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 156/2017  Teningen, den 11. Oktober 2017 
 

 
Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 (Planung, Bau, Umwelt) 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Gemeinderat (öffentlich) 24.10.2017 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Rückbau der alten Dorfwaage (Ortsteil Köndringen, Im Hohland) 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Die alte Köndringer Dorfwaage, Straße im Hohland (Bereich Häuser Nr. 12-16), wird ent-
fernt/entsorgt. Das Schachbauwerk wird verfüllt und die Oberfläche mit einem befahrbaren 
Pflasterbelag ausgeführt. Das Waaghäusle wird erhalten und mit einem neuen Farban-
strich ersehen. 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Im Ortsteil Köndringen, Straße „im Hohland“, im Bereich der Häuser Nr. 12-16, befindet 
sich die „alte Dorfwaage“. In früheren Zeiten wurde diese Einrichtung dazu genutzt, um 
das Gewicht landwirtschaftlicher Produktionsgüter auf einer öffentlichen Waage feststellen 
zu können. Die eigentliche Wiegetechnik ist als Stahlkonstruktion ausgeführt und befindet 
sich komplett unter der Straßenoberkante in einem rechteckigen Schachtbauwerk. Ober-
flächig ist die Anlage mit einem massiven, befahrbaren Holzbohlenbelag ausgestattet. 
Im oberirdisch angeordneten, sogenannten Waaghäusle befinden sich die Anzei-
ge/Ablesevorrichtungen. 
Die gesamte Anlage ist seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb. Aktuell musste die gesamte 
Einrichtung abgesperrt werden, da der Holzbohlenbelag starke Schäden aufweist. 
In Anlehnung an die Vorgehensweise bei der Teninger Dorfwaage im Bereich der Kreu-
zung Engel-/Bahlinger-Str. wird vorgeschlagen die unterirdische Wiegetechnik zu entfer-
nen/entsorgen, das Schachtbauwerk zu verfüllen und die Oberfläche mit einem befahrba-
ren Pflasterbelag auszuführen. Als Erinnerung an die ehemalige Dorfwaage kann das 
oberirdische Waaghäusle stehen bleiben und mit einem neuen Farbabstrich versehen 
werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die anstehend Maßnahmen können durch den Bauhof  ausgeführt werden und mit  Mitteln  
aus dem allgemeinen Tiefbauunterhalt finanziert werden.  
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